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Fußnote

(+++ Textnachweis ab: 27.11.1976 +++)

Eingangsformel  

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:

Art 1  

Dem in Paris am 30. Mai 1975 von der Bundesrepublik Deutschland unterzeichneten Übereinkommen zur
Gründung einer Europäischen Weltraumorganisation wird zugestimmt. Das Übereinkommen wird nachstehend
veröffentlicht.

Art 2  

Deutsche im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes sowie Personen, die im Zeitpunkt ihres
Dienstantritts bei der Organisation ihren ständigen Aufenthalt im Bundesgebiet haben, genießen nach Maßgabe
des Artikels XXIV der Anlage I des Übereinkommens keine Vorrechte und Immunitäten.

Art 3  

Dieses Gesetz gilt auch im Land Berlin, sofern das Land Berlin die Anwendung dieses Gesetzes feststellt.

Art 4  

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.

(2) Der Tag, an dem das Übereinkommen nach seinem Artikel XXI Abs. 1 für die Bundesrepublik Deutschland in
Kraft tritt, ist im Bundesgesetzblatt bekanntzugeben.


